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29. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Liebenwerda
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Eingereichte Unterlagen: 
- Anschreiben vom 21.05.2025
- Begründung, 28.02.2025
- Planzeichnung, 28.02.2025

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wer-
den für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasser-
wirtschaft übergeben. Eine Stellungnahme aus dem Fachbereich Naturschutz 
kann aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde am 20.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs 

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
29. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad
Liebenwerda

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail:

T 25 

TOEB@lfu.brandenburg.de 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger
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Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand Planung: 
Die 29. Änderung der Bauflächendarstellungen für die Stadt Bad Liebenwerda erfolgt zur Schaffung 
von Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
nordwestlich anschließend an die Ortslage Neuburxdorf. Hierfür wird eine ca. 32,3 ha große Fläche 
als Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Photovoltaik ausgewiesen.  

Das Plangebiet grenzt nördlich an die Mühlberger Straße (K6213) und westlich an die Bahnstrecke 
Riesa – Falkenberg (Elster). Es handelt sich dabei um Ackerflächen, die ca. 1 km entfernt von der 
Siedlung Langenrieth (westlich) und ca. 8 km entfernt südwestlich von der Kernstadt Bad 
Liebenwerda lokalisiert sind.  
Im näheren Umfeld des Geltungsbereiches sind überwiegend Flächen für Wald und für die 
Landwirtschaft vorhanden. Südlich befinden sich angrenzend Wohngrundstücke der Ortslage 
Neuburxdorf sowie der Geltungsbereich des rechtsgültigen B-Plans „Industriegebiet Neuburxdorf“ 
(Stand 1. Änderung) der Stadt Bad Liebenwerda.  

Nach dem aktuell wirksamen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als Fläche für 
Waldaufforstung dargestellt.  Die Planänderung erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des BP 
„Photovoltaikanlage Neuburxdorf Nord“ der Stadt Bad Liebenwerda. 

Stellungnahme: 
Rechtsgrundlagen: 
Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikel 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden.  
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Nach Prüfung der Planunterlagen Stand Vorentwurf vom Februar 2025 hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen des vorbeugenden Immissionsschutzes bestehen gegen 
die Planänderung keine grundsätzlichen Bedenken.  

Für die weitere Planaufstellung werden nachfolgende Hinweise und Anforderungen übermittelt: 
Bei einer Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht um 
eine nichtgenehmigungsbedürftige Anlage. Nach § 22 BImSchG muss der Betreiber solcher Anlagen 
diese so errichten und betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche 
Umweltbeeinträchtigungen verhindert werden. 

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen können schädliche Umwelteinwirkungen (elektromagnetische 
Felder, Lärm sowie Blendungswirkung) ausgehen. Da sich der Geltungsbereich teilweise im 
Nahbereich von schutzwürdigen Nutzungen befinden, kann der im Umweltbericht (Kapitel 5 der 
Planbegründung) enthaltenen Aussage zu den planbezogenen Auswirkungen für das Schutzgut 
Mensch, wonach keine Veränderungen erwartet werden, nicht zugestimmt werden. Hier sollte auf 
entsprechende Prüfungen/Untersuchungen im Zuge der Umweltprüfung zum B-Planverfahren 
hingewiesen werden.  

Lichtemissionen 
Zu den Auswirkungen durch Blendungen wird auf die Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-
Leitlinie) vom 16. April 2014 verwiesen. Bei der Beurteilung sind Immissionsorte kritisch, wenn sie 
vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und weniger als ca. 100 m von 
dieser entfernt sind. Die Beurteilung der zu erwartenden Licht-Immissionen ist mit Bezug auf den 
vorhandenen Abstand zu den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen zu ergänzen. 

Hinweis:  Für die Bewertung von Blendwirkungen auf Straßen- oder Schienenverkehr besteht 
seitens des LfU keine Zuständigkeit. 

Geräusche 

Geräuschemissionen bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden durch technische Anlagen wie 
z.B. Wechselrichterstationen und Transformatoren hervorgerufen. Je nach Entfernung dieser
Anlagen zu den Immissionsorten, kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen. Weiterhin
sind ggf. geplante Batteriespeicher durchaus mit Geräuschemissionen verbunden. Hierzu sollte in
die Planunterlagen eine entsprechende Bewertung eingearbeitet werden.

Elektrische und magnetische Strahlung 
Elektrische und magnetische Strahlungsemissionen können von den Solarmodulen, den 
Verbindungsleitungen und den geplanten Nebenanlagen ausgehen. Es gelten die Grenzwerte der 
26. BImSchV.

Die Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlage ihre Gültigkeit. 

Dieses Dokument wurde am 19.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang  Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
29. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad
Liebenwerda

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail:

W 13 
 
 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2. Fachliche Stellungnahme

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 
betreffend werden folgende Hinweise gegeben: 
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 Hinweise / Forderungen zum Hochwasserschutz / Hochwasserrisikomanagement 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt vollständig in einem Hochwasserrisikogebiet 
nach §73 WHG. Bei Bauvorhaben in Risikogebieten gelten die Maßgaben nach §78b und §78c WHG. 
Gemäß §5 Abs. 4a BauGB sind festgesetzte Hochwasserrisikogebiete nachrichtlich zu übernehmen 
und im Flächennutzungsplan zu vermerken. 

Die konkrete Gefährdung kann mithilfe der Auskunftsplattform Wasser (https://apw.brandenburg.de/), 
die durch das Landesamt für Umwelt (LfU) zur Verfügung gestellt wird, überprüft werden. 
Geodaten zu den Hochwasserrisikogebieten finden Sie unter folgendem Link: 
https://metaver.de/search/dls/#?serviceId=05EC61E6-C81E-4616-ACE6-2DC3D5E67E24 

Auch außerhalb von Risikogebieten kann es durch Starkregenereignisse zu Hochwasser und 
Überflutungen kommen. Gefahren durch Starkregen sind der Hinweiskarte Starkregengefahren zu 
entnehmen, die ebenfalls in der APW zu finden ist. 

Dieses Dokument wurde am 18.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 


